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1. Ausgangslage 
 

Die Gemeinde Wettswil verbrauchte im Jahr 20201 insgesamt 117 GWh Endenergie und 

emittierte damit rund 26‘000 t CO2. Pro Einwohner/in bedeutet dies einen Endenergiever-

brauch von 22.2 MWh und Emissionen von 5.03 tCO2 pro Kopf im Jahr 2020. 

 

Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen in Wettswil a. A.  

im Jahr 2020 pro Einwohner/in 

 

 

2. Energieziele Wettswil  
 

Die Gemeinde Wettswil orientiert sich am Klimaziel des Kantons Zürich und beschliesst: 

 

 Netto-Null-Emissionen für Strom, Wärme und Mobilität bis 2040, spätestens 

bis 2050 

 

Konkret bedeutet dies:  

Energieziel gesamt (für Strom, Wärme und Mobilität) 

– Bis 2030: Emission von 3 t CO2 / EW / a  

Dies bedeutet eine Reduktion um 40% gegenüber 2020 (5 t CO2-Emissionen / EW / a) 

– Bis 2040 (spätestens 2050): Emission von Netto-Null t CO2 / EW / a 

 

Wärmeziel 

– Bis 2030: Emission von 1.1 t CO2 / EW / a  

Dies bedeutet eine Reduktion um 40% gegenüber 2020 (1.8 t CO2-Emissionen / EW / a) 

– Bis 2040 (spätestens 2050): Emissionen von Netto-Null t CO2 / EW / a 

                                              
1 Diese Analyse des Energieverbrauchs wurde im Rahmen des Projektes Energieplanung Wettswil a.A. durchgeführt, mit dem Tool 
«Energie- und Klimakalkulator» von Energiestadt.  
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Durchschnittswerte Schweiz 
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3. Handlungsschwerpunkte 
 

Folgende Handlungsschwerpunkte werden in der laufenden Legislaturperiode (2022 – 2026) 

verfolgt: 

 

Kommunikation und Mitwirkung 

- Kommunikation zum Energieleitbild sowie zu Ziel- und Massnahmenüberprüfung 

- Nutzung diverser Kommunikationskanäle 

- Kommunikation Gesamtenergieverbrauch und Anteil Mobilität 

- Kommunikation zu Fördergeldern, Beratung, etc. 

- Mitwirkungsprozess mit Bevölkerung (z.B. Zukunftswerkstatt) 

 Gebäude und An-
lagen 

Mobilität Ver- und Entsorgung 

Gemeinde 
als Vorbild 

- Energie- und Ge-
bäudeanalyse pro 
kommunales Ge-
bäude und Umset-
zung der Empfeh-
lungen 

- Beleuchtung auf 
LED umrüsten 

- BZO-Revision um-
setzen 

- Kommunale Fahr-
zeuge bei Ersatz 
mit elektrischem 
Antrieb 

- Einflussnahme, 
dass Dorfbus auf 
elektrischen Antrieb 
umgerüstet wird 

 

- Geräte und Fahrzeuge 
möglichst elektrisch 

- Strassenbeleuchtung opti-
mieren (LED, Teilnachtab-
schaltung, etc.) 

- Energieplanung finalisieren 
und Massnahmen umset-
zen 

- BZO-Revision umsetzen 

Gesamte 
Gemeinde  
(Bevölke-
rung, Unter-
nehmen, 
Vereine, etc.) 

- Energieberatung 
anbieten und Be-
völkerung informie-
ren  

- Jährlich einen An-
lass für die Bevöl-
kerung durchfüh-
ren, z.B. mit Starte 

- BZO-Revision an-
wenden 

- e-Ladestationen im 
Dorf anbieten, z.B. 
beim Bahnhof 

- Unterstützung Mo-
bility für e-Fahr-
zeuge  

- Förderung e-La-
destationen für Pri-
vate 

- Standard-Stromangebot 
erneuerbar (mit EKZ) 

- BZO-Revision anwenden 
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4. Umsetzung Energieleitbild 
 

Die Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung des Energieleitbildes sind wie folgt definiert:  

 

Thema Politische Verantwor-
tung  

Verantwortung in der 
Verwaltung 

Energieleitbild insgesamt Tiefbau und Werke Bau und Infrastruktur 

Kommunikation und Mit-
wirkung 

Präsidiales Präsidiales 

Gebäude und Anlagen Hochbau Bau und Infrastruktur 

Mobilität Präsidiales Präsidiales 

Ver- und Entsorgung Tiefbau und Werke Bau und Infrastruktur 

 

Ziel- und Massnahmenüberprüfung: Alle zwei Jahre findet eine Ziel- und Massnahmen-

prüfung statt. Die Energieziele werden mit einer aktualisierten Analyse des Energieverbrauchs 

(Energiestadt-Tool Energie- und Klimakalkulator) überprüft.  

 
 


